Kabinettvorlage

Beschliisse des Ausschusses fiir Klima
und Energie

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung

Entwurf eines Dritten Gesetzes
zur Anderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes

Entwurf eines Zweiten Gesetzes
zur Anderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes

Vom ...

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen:

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Artikel 1

Anderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes

Anderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7.
Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch ... (BGBI. 2023 | Nr. ...) gean-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7.
Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5.
Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 32) gean-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt gean-
dert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt gean-
dert:

a) Die Angaben zu den §§ 15a und 15b
werden durch die folgenden
Angaben ersetzt:

a) Die Angaben zu den §§ 15a und 15b
werden durch die folgenden
Angaben ersetzt:

.8 15a  Netzentwicklungsplan Gas und Was- .8 15a  Netzentwicklungsplan Gas und Was-
serstoff; Koordinierungsstelle; Verord- serstoff; Koordinierungsstelle; Verord-
nungsermachtigung; Festlegungs- nungsermachtigung; Festlegungs-
kompetenz kompetenz

§ 15b Szenariorahmen des Netzentwick- § 15b Szenariorahmen des Netzentwick-
lungsplans Gas und Wasserstoff; lungsplans Gas und Wasserstoff;
Festlegungskompetenz Festlegungskompetenz

§ 15¢  Erstellung des Netzentwicklungsplans § 15¢  Erstellung des Netzentwicklungsplans
Gas und Wasserstoff Gas und Wasserstoff

§ 156d Prifung und Bestatigung des Netzent- § 15d Prifung und Bestatigung des Netzent-
wicklungsplans Gas und Wasserstoff wicklungsplans Gas und Wasserstoff
durch die Regulierungsbehdrde durch die Regulierungsbehdrde

§ 15¢  Umsetzungsbericht § 15e  Umsetzungsbericht

§ 15f  Herausgabe von Daten®. § 15f  Herausgabe von Daten*.
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b) Der Angabe zu § 28n wird das Wort
., Festlegungskompetenz® ange-
fugt.

b) Der Angabe zu § 28n wird das Wort
., Festlegungskompetenz® ange-
flugt.

c) Die Angabe zu § 28q wird wie folgt
gefasst:

c) Die Angabe zu § 28q wird gestri-
chen.

8289  Wasserstoff-Kernnetz*.

d) Die Angabe zu § 28r wird wie folgt

d) Die Angabe zu § 28r wird durch fol-

gefasst: gende Angabe zu den §§ 28q bis
28s ersetzt:
.828q  Wasserstoff-Kernnetz ,.828q  Wasserstoff-Kernnetz

(1) Gegenstand dieser Regelung
ist die zeitnahe Schaffung eines

Wasserstoff-Kernnetzes in der
Bundesrepublik Deutschland, um den
zlgigen Hochlauf des

Wasserstoffmarktes zu ermoglichen.
Ziel ist der Aufbau eines
deutschlandweiten, effizienten, schnell
realisierbaren und  ausbaufahigen
Wasserstoff-Kernnetzes, das alle
wirksamen MalRnahmen enthalt, um die
zukinftigen wesentlichen
Wasserstoffproduktionsstatten und die
potenziellen Importpunkte mit den
zukinftigen wesentlichen
Wasserstoffverbrauchspunkten und
Wasserstoffspeichern zu verbinden.
Das Wasserstoff-Kernnetz ist auf
Grundlage eines einzigen
deutschlandweiten

Berechnungsmodells herzuleiten und
soll vorwiegend der Ermdglichung eines

(1) Gegenstand dieser Regelung
ist die zeithahe Schaffung eines

Wasserstoff-Kernnetzes in der
Bundesrepublik Deutschland, um den
zigigen Hochlauf des

Wasserstoffmarktes zu ermaoglichen.
Ziel ist der Aufbau eines
deutschlandweiten, effizienten, schnell
realisierbaren und  ausbaufahigen
Wasserstoff-Kernnetzes, das alle
wirksamen Maflnahmen enthalt, um die
zukUnftigen wesentlichen
Wasserstoffproduktionsstatten und die
potenziellen Importpunkte mit den
zukUnftigen wesentlichen
Wasserstoffverbrauchspunkten und
Wasserstoffspeichern zu verbinden.
Das Wasserstoff-Kernnetz ist auf
Grundlage eines einzigen
deutschlandweiten

Berechnungsmodells herzuleiten und
soll vorwiegend der Ermdéglichung eines

Uberregionalen Transports von Uberregionalen Transports von
Wasserstoff dienen. Wasserstoff dienen.

(2) Die Betreiber von (2) Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen haben der Fernleitungsnetzen haben der
Bundesnetzagentur drei Bundesnetzagentur drei
Kalenderwochen nach dem  29. Kalenderwochen nach dem  29.

Dezember 2023 einen gemeinsamen
Antrag auf ein den Anforderungen nach
Absatz 1 entsprechendes Wasserstoff-
Kernnetz zur Genehmigung
vorzulegen. Die Bundesnetzagentur
kann die Antragsfrist nach Satz 1 um
héchstens vier Kalendermonate
verlangern. Die Antragsteller haben mit
dem Antrag anzugeben, zu welchem
Zeitpunkt die im beantragten
Wasserstoff-Kernnetz enthaltenen

Dezember 2023 einen gemeinsamen
Antrag auf ein den Anforderungen nach
Absatz 1 entsprechendes Wasserstoff-
Kernnetz zur Genehmigung
vorzulegen. Die Bundesnetzagentur
kann die Antragsfrist nach Satz 1 um
héchstens vier Kalendermonate
verlangern. Die Antragsteller haben mit
dem Antrag anzugeben, zu welchem
Zeitpunkt die im beantragten
Wasserstoff-Kernnetz enthaltenen
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Wasserstoffnetzinfrastrukturen in
Betrieb genommen werden sollen,
welche Investitions- und Betriebskosten
die jeweilige
Wasserstoffnetzinfrastruktur

voraussichtlich verursacht und
inwiefern es sich hierbei jeweils im
Vergleich zu mdglichen Alternativen um
die langfristig kosten- und
zeiteffizienteste Ldosung handelt. Die
Moglichkeit der Umstellung von
vorhandenen Leitungsinfrastrukturen
ist dabei vorrangig zu prifen und
darzulegen; hierfur kann der Antrag
zum Wasserstoff-Kernnetz zusatzliche
Ausbaumalinahmen des bestehenden
Erdgasnetzes in einem geringflgigen
Umfang beinhalten. Die zu
beantragenden Projekte nach Absatz 4
Satz 1 sind, wo dies mdglich und
wirtschaftlich sinnvoll ist und sofern es
dem Ziel nach Absatz 1 Satz 2 dient, auf
Basis vorhandener
Leitungsinfrastrukturen zu realisieren.
Im Falle der Umstellung einer
Erdgasinfrastruktur im Fernleitungsnetz
auf Wasserstoffnutzung muissen die
Betreiber von  Fernleitungsnetzen
nachweisen, dass die
Erdgasinfrastruktur aus dem
Fernleitungsnetz herausgelost werden
kann und das verbleibende
Fernleitungsnetz die zum Zeitpunkt der

Umstellung voraussichtlich
verbleibenden Erdgasbedarfe erfillen
kann. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen haben etwaige
Abweichungen zu den
Kapazitatsbedarfen, die dem
Szenariorahmen des

Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032
nach § 15a zugrunde lagen,
unverzlglich in den Prozess des
Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032
einzubringen. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen sind verpflichtet,
der Bundesnetzagentur in ihrem Antrag
alle fur die Genehmigung erforderlichen
Informationen und Daten zur Verfligung
zu stellen. Die Bundesnetzagentur kann
die Vorlage weiterer Angaben oder
Unterlagen verlangen, soweit dies
hierfir erforderlich ist, und kann
Vorgaben zur Art der Bereitstellung der
Antragsunterlagen nach Satz 1 treffen.

Wasserstoffnetzinfrastrukturen in
Betrieb genommen werden sollen,
welche Investitions- und Betriebskosten
die jeweilige
Wasserstoffnetzinfrastruktur

voraussichtlich verursacht und
inwiefern es sich hierbei jeweils im
Vergleich zu mdglichen Alternativen um
die langfristig kosten- und
zeiteffizienteste Lésung handelt. Die
Moglichkeit der Umstellung von
vorhandenen Leitungsinfrastrukturen
ist dabei vorrangig zu prifen und
darzulegen; hierfur kann der Antrag
zum Wasserstoff-Kernnetz zusatzliche
Ausbaumallinahmen des bestehenden
Erdgasnetzes in einem geringflgigen
Umfang beinhalten. Die zu
beantragenden Projekte nach Absatz 4
Satz 1 sind, wo dies mdglich und
wirtschaftlich sinnvoll ist und sofern es
dem Ziel nach Absatz 1 Satz 2 dient, auf
Basis vorhandener
Leitungsinfrastrukturen zu realisieren.
Im Falle der Umstellung einer
Erdgasinfrastruktur im Fernleitungsnetz
auf Wasserstoffnutzung missen die
Betreiber von  Fernleitungsnetzen
nachweisen, dass die
Erdgasinfrastruktur aus dem
Fernleitungsnetz herausgelost werden
kann und das verbleibende
Fernleitungsnetz die zum Zeitpunkt der

Umstellung voraussichtlich
verbleibenden Erdgasbedarfe erflllen
kann. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen haben etwaige
Abweichungen zZu den
Kapazitatsbedarfen, die dem
Szenariorahmen des

Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032
nach § 15a zugrunde lagen,
unverzliglich in den Prozess des
Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032
einzubringen. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen sind verpflichtet,
der Bundesnetzagentur in ihrem Antrag
alle fur die Genehmigung erforderlichen
Informationen und Daten zur Verfigung
zu stellen. Die Bundesnetzagentur kann
die Vorlage weiterer Angaben oder
Unterlagen verlangen, soweit dies
hierfir erforderlich ist, und kann
Vorgaben zur Art der Bereitstellung der
Antragsunterlagen nach Satz 1 treffen.

(3) Sofern die Betreiber von
Fernleitungsnetzen innerhalb der Frist
nach Absatz 2 Satz 1 keinen
gemeinsamen Antrag vorlegen, ist die
Bundesnetzagentur verpflichtet,

(3) Sofern die Betreiber von
Fernleitungsnetzen innerhalb der Frist
nach Absatz 2 Satz 1 keinen
gemeinsamen Antrag vorlegen, ist die
Bundesnetzagentur verpflichtet,
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innerhalb von vier Monaten nach Ablauf
dieser Frist ein Wasserstoff-Kernnetz
im Sinne des Absatzes 1 zu bestimmen
und zu verdffentlichen, wobei die
materiellen Voraussetzungen nach
Absatz 2 Satz 4 und 5 und Absatz 4
Satz 1 zu beachten sind. Die Betreiber
von Fernleitungsnetzen, die Betreiber
von Gasverteilernetzen, die Betreiber
von Wasserstoffnetzen, die Betreiber
von sonstigen
Rohrleitungsinfrastrukturen, die flr
einen Transport von Wasserstoff
umgestellt werden kdnnen, sowie
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben, sind verpflichtet,
der Bundesnetzagentur alle fir die
Bestimmung nach Satz 1 erforderlichen
Informationen und Daten unverziglich
nach Aufforderung durch die
Bundesnetzagentur zur Verfligung zu
stellen. Absatz 6 Satz 3 bis 5 ist
hinsichtlich der 6ffentlichen Beteiligung
entsprechend anzuwenden, wobei
Absatz 6 Satz 4 mit der Maligabe
anzuwenden ist, dass neben Dritten
auch Fernleitungsnetzbetreiber
angehort und aufgefordert werden. Im
Rahmen der Bestimmung des
Wasserstoff-Kernnetzes nach Satz 1
bestimmt die Bundesnetzagentur flr
jedes Projekt zur Schaffung einer
Wasserstoffnetzinfrastruktur im
Rahmen des Wasserstoff-Kernnetzes
nach Absatz 1 ein geeignetes oder
mehrere geeignete Unternehmen, das
oder die fir die Durchfihrung des
jeweiligen Projektes verantwortlich ist
oder sind. Zur Durchfiihrung eines
Projektes verpflichtet werden kdénnen
nur solche Unternehmen, die im
Rahmen der Anhérung nach Satz 3
erklart haben, dass sie mit der
Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind. Absatz 7 Satz 3, 4 und 6 ist
entsprechend anzuwenden. Absatz 8
Satz 3 bis 6 ist mit der MalRgabe
entsprechend anzuwenden, dass an die
Stelle der Genehmigung die
Bestimmung eines Wasserstoff-
Kernnetzes tritt.

innerhalb von vier Monaten nach Ablauf
dieser Frist ein Wasserstoff-Kernnetz
im Sinne des Absatzes 1 zu bestimmen
und zu verdffentlichen, wobei die
materiellen Voraussetzungen nach
Absatz 2 Satz 4 und 5 und Absatz 4
Satz 1 zu beachten sind. Die Betreiber
von Fernleitungsnetzen, die Betreiber
von Gasverteilernetzen, die Betreiber
von Wasserstoffnetzen, die Betreiber
von sonstigen
Rohrleitungsinfrastrukturen, die flr
einen Transport von Wasserstoff
umgestellt werden koénnen, sowie
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben, sind verpflichtet,
der Bundesnetzagentur alle fir die
Bestimmung nach Satz 1 erforderlichen
Informationen und Daten unverziglich
nach Aufforderung durch die
Bundesnetzagentur zur Verfligung zu
stellen. Absatz 6 Satz 3 bis 5 ist
hinsichtlich der 6ffentlichen Beteiligung
entsprechend anzuwenden, wobei
Absatz 6 Satz 4 mit der Maligabe
anzuwenden ist, dass neben Dritten
auch Fernleitungsnetzbetreiber
angehdrt und aufgefordert werden. Im
Rahmen der Bestimmung des
Wasserstoff-Kernnetzes nach Satz 1
bestimmt die Bundesnetzagentur flr
jedes Projekt zur Schaffung einer
Wasserstoffnetzinfrastruktur im
Rahmen des Wasserstoff-Kernnetzes
nach Absatz 1 ein geeignetes oder
mehrere geeignete Unternehmen, das
oder die fur die Durchfihrung des
jeweiligen Projektes verantwortlich ist
oder sind. Zur Durchfihrung eines
Projektes verpflichtet werden kénnen
nur solche Unternehmen, die im
Rahmen der Anhdérung nach Satz 3
erklart haben, dass sie mit der
Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind. Absatz 7 Satz 3, 4 und 6 ist
entsprechend anzuwenden. Absatz 8
Satz 3 bis 6 ist mit der MalRgabe
entsprechend anzuwenden, dass an die
Stelle der Genehmigung die
Bestimmung eines Wasserstoff-
Kernnetzes tritt.

(4) Um genehmigungsfahiger Teil
des Wasserstoff-Kernnetzes  nach
Absatz 1 zu sein, muss eine
Wasserstoffnetzinfrastruktur  folgende
Voraussetzungen erfillen:

1.

(4) Um genehmigungsfahiger Teil
des Wasserstoff-Kernnetzes  nach
Absatz 1 zu sein, muss eine
Wasserstoffnetzinfrastruktur  folgende
Voraussetzungen erfillen:

1.
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sie muss dem Ziel nach Absatz 1
Satz 2 dienen,

2.

sie muss innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland liegen,

3.

ihre planerische Inbetriebnahme
muss bis zum Ablauf des 31. Dezember
2032 vorgesehen sein und

4.

sie muss mindestens zu einem der
folgenden Projekttypen gehéren:

a)

Projekte, die wichtige Vorhaben
von gemeinsamem  europaischem
Interesse sind, sofern diese
Leitungsinfrastrukturen und  soweit
diese Vorhaben im Zeitpunkt der
Antragstellung nach Absatz 2 Satz 1
entweder von der Europdaischen
Kommission genehmigt oder bei der
Europaischen Kommission
pranotifiziert oder natifiziert sind,

b)

Projekte zur Herstellung eines
europaischen Wasserstoffnetzes,
insbesondere Projekte von

gemeinsamem Interesse,
c)

Projekte  mit  Uberregionalem
Charakter zur  Schaffung eines
deutschlandweiten Wasserstoffnetzes,

insbesondere solche Infrastrukturen,
die den Anschluss von grofen
industriellen Nachfragern,

Wasserstoffkraftwerken oder fir den
Betrieb mit Wasserstoff vorbereiteten
Kraftwerken, Wasserstoffspeichern und

Erzeugern von Wasserstoff
ermdglichen,

d)

Projekte, die die
Importmdoglichkeiten von Wasserstoff
oder die Einbindung von

Wasserstoffelektrolyseuren
verbessern, oder

e)

Projekte, die vorhandene
Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen mit
Wasserstoffnetzinfrastrukturen
vernetzen, die eine der
Voraussetzungen der Buchstaben a
bis d erfullen.

sie muss dem Ziel nach Absatz 1
Satz 2 dienen,

2.

sie muss innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland liegen,

3.

ihre planerische Inbetriebnahme
muss bis zum Ablauf des 31. Dezember
2032 vorgesehen sein und

4.

sie muss mindestens zu einem der
folgenden Projekttypen gehdren:

a)

Projekte, die wichtige Vorhaben
von gemeinsamem  europadischem
Interesse sind, sofern diese
Leitungsinfrastrukturen und  soweit
diese Vorhaben im Zeitpunkt der
Antragstellung nach Absatz 2 Satz 1
entweder von der Europaischen
Kommission genehmigt oder bei der
Europaischen Kommission
pranotifiziert oder notifiziert sind,

b)

Projekte zur Herstellung eines
europaischen Wasserstoffnetzes,
insbesondere Projekte von

gemeinsamem Interesse,
c)

Projekte  mit  Uberregionalem
Charakter zur  Schaffung eines
deutschlandweiten Wasserstoffnetzes,

insbesondere solche Infrastrukturen,
die den Anschluss von grof3en
industriellen Nachfragern,

Wasserstoffkraftwerken oder fir den
Betrieb mit Wasserstoff vorbereiteten
Kraftwerken, Wasserstoffspeichern und

Erzeugern von Wasserstoff
ermdglichen,

d)

Projekte, die die
Importmoglichkeiten von Wasserstoff
oder die Einbindung von

Wasserstoffelektrolyseuren
verbessern, oder

e)

Projekte, die vorhandene
Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen
mit Wasserstoffnetzinfrastrukturen
vernetzen, die eine der
Voraussetzungen der Buchstaben a
bis d erfillen.
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(5) Die Betreiber von
Gasverteilernetzen, die Betreiber von
Wasserstoffnetzen, die Betreiber von
sonstigen Rohrleitungsinfrastrukturen,
die flr einen Transport von Wasserstoff
umgestellt werden kdnnen, sowie
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben, sind verpflichtet, in
dem Umfang mit den Betreibern von
Fernleitungsnetzen
zusammenzuarbeiten, der erforderlich
ist, um ein den Zielen des Absatzes 1
Satz 2 entsprechendes Wasserstoff-
Kernnetz zu gewahrleisten, dabei sind
sie insbesondere verpflichtet, alle fir
die  Antragstellung  erforderlichen
Informationen und Daten unverzlglich
nach Aufforderung den Betreibern von
Fernleitungsnetzen zur Verfligung zu
stellen. Entsprechende Informations-
und Zusammenarbeitspflichten gelten
fur Wasserstoffspeicherbetreiber und
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen sind im Rahmen
der Beantragung des Wasserstoff-
Kernnetzes nach Absatz 2 Satz 1 zur
Zusammenarbeit verpflichtet.
Insbesondere sind sie berechtigt und

verpflichtet, die ihnen bekannten
Informationen untereinander
auszutauschen, soweit dies fir die

Planung und Erstellung des
Wasserstoff-Kernnetzes erforderlich ist.
Die Betreiber von Fernleitungsnetzen
haben den Betreibern von
Gasverteilernetzen, den Betreibern von
Wasserstoffnetzen und den Betreibern
von sonstigen
Rohrleitungsinfrastrukturen  vor der
Antragstellung Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben und dies zu
dokumentieren.

(5) Die Betreiber von
Gasverteilernetzen, die Betreiber von
Wasserstoffnetzen, die Betreiber von
sonstigen Rohrleitungsinfrastrukturen,
die fUr einen Transport von Wasserstoff
umgestellt werden koénnen, sowie
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben, sind verpflichtet, in
dem Umfang mit den Betreibern von
Fernleitungsnetzen
zusammenzuarbeiten, der erforderlich
ist, um ein den Zielen des Absatzes 1
Satz 2 entsprechendes Wasserstoff-
Kernnetz zu gewahrleisten, dabei sind
sie insbesondere verpflichtet, alle flr
die  Antragstellung erforderlichen
Informationen und Daten unverziglich
nach Aufforderung den Betreibern von
Fernleitungsnetzen zur Verfigung zu
stellen. Entsprechende Informations-
und Zusammenarbeitspflichten gelten
fur Wasserstoffspeicherbetreiber und
Unternehmen, die Wasserstoffprojekte
bei Betreibern von Fernleitungsnetzen
angemeldet haben. Die Betreiber von
Fernleitungsnetzen sind im Rahmen
der Beantragung des Wasserstoff-
Kernnetzes nach Absatz 2 Satz 1 zur
Zusammenarbeit verpflichtet.
Insbesondere sind sie berechtigt und
verpflichtet, die ihnen bekannten
Informationen untereinander
auszutauschen, soweit dies fir die
Planung und Erstellung des
Wasserstoff-Kernnetzes erforderlich ist.
Die Betreiber von Fernleitungsnetzen
haben den Betreibern von
Gasverteilernetzen, den Betreibern von
Wasserstoffnetzen und den Betreibern
von sonstigen
Rohrleitungsinfrastrukturen  vor  der
Antragstellung Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben und dies zu
dokumentieren.

(6) Die Bundesnetzagentur kann
entsprechend den Voraussetzungen
der Absatze 1, 2, 4, 5 sowie 7
Anderungen des Antrags nach Absatz 2
Satz 1 verlangen. Werden diese
Anderungen von den Antragstellern
nicht innerhalb einer von der
Bundesnetzagentur gesetzten Frist
umgesetzt, ist Absatz 3 entsprechend
anzuwenden. Die Bundesnetzagentur
gibt allen betroffenen Kreisen und der
Offentlichkeit Gelegenheit zur
Stellungnahme. Dritte, die keine
Fernleitungsnetzbetreiber sind und
deren Infrastruktureinrichtungen als Tell

(6) Die Bundesnetzagentur kann
entsprechend den Voraussetzungen
der Absatze 1, 2, 4, 5 sowie 7
Anderungen des Antrags nach Absatz 2
Satz 1 verlangen. Werden diese
Anderungen von den Antragstellern
nicht innerhalb einer von der
Bundesnetzagentur gesetzten Frist
umgesetzt, ist Absatz 3 entsprechend
anzuwenden. Die Bundesnetzagentur
gibt allen betroffenen Kreisen und der
Offentlichkeit Gelegenheit zur
Stellungnahme. Dritte, die keine
Fernleitungsnetzbetreiber sind und
deren Infrastruktureinrichtungen als Teil
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des Wasserstoff-Kernnetzes
aufgenommen wurden, werden von der
Bundesnetzagentur  angehort  und
aufgefordert, binnen einer
angemessenen, von der
Bundesnetzagentur zu bestimmenden
Frist zu erklaren, ob sie mit der
Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind. Dardber hinaus hat die
Bundesnetzagentur alle
eingegangenen Unterlagen nach
Absatz 2 dem Bundesministerium flr
Wirtschaft und  Klimaschutz  zu
Ubermitteln und diesem die Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Im Falle
des Absatzes 3 eroffnet die
Bundesnetzagentur das
Konsultationsverfahren  unverziglich
nach Ablauf der dort genannten Frist.

des Wasserstoff-Kernnetzes
aufgenommen wurden, werden von der
Bundesnetzagentur  angehort  und
aufgefordert, binnen einer
angemessenen, von der
Bundesnetzagentur zu bestimmenden
Frist zu erklaren, ob sie mit der
Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind. Dartuber hinaus hat die
Bundesnetzagentur alle
eingegangenen Unterlagen nach
Absatz 2 dem Bundesministerium fur
Wirtschaft und  Klimaschutz  zu
Ubermitteln und diesem die Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Im Falle
des Absatzes 3 erdffnet die
Bundesnetzagentur das
Konsultationsverfahren  unverzuglich
nach Ablauf der dort genannten Frist.

(7) Die
Fernleitungsnetzen

Betreiber von
haben in

Abstimmung mit den jeweils
betroffenen Betreibern von
Gasverteilnetzen, Betreibern von
Wasserstoffnetzen sowie

gegebenenfalls den Betreibern von
sonstigen  Rohrleitungsinfrastrukturen
fir jedes Projekt zur Schaffung einer
Wasserstoffnetzinfrastruktur im
Rahmen des Wasserstoff-Kernnetzes
nach Absatz 1 ein oder mehrere
Unternehmen vorzuschlagen, das oder
die fur die Durchfihrung des Projektes
verantwortlich ist oder sind. Hierbei
muissen sie darstellen, dass der
Vorschlag die effizienteste Ldsung
darstellt. Sofern kein Unternehmen
einvernehmlich  vorgeschlagen wird
oder wenn der Vorschlag aus Grinden
der Effizienz, der
Realisierungsgeschwindigkeit oder aus

anderen im offentlichen Interesse
liegenden  Erwagungen von der
Bundesnetzagentur als nicht

zweckmaRig erachtet wird, kann die
Bundesnetzagentur im Rahmen der
Genehmigung nach Absatz 8 Satz 1
geeignete Unternehmen bestimmen.
Geeignet ist ein Unternehmen, wenn es
Uber die personelle, technische und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit  verfugt, um den

Betreiber von
haben in

(7) Die
Fernleitungsnetzen

Abstimmung mit den jeweils
betroffenen Betreibern von
Gasverteilnetzen, Betreibern von
Wasserstoffnetzen sowie

gegebenenfalls den Betreibern von
sonstigen  Rohrleitungsinfrastrukturen
fur jedes Projekt zur Schaffung einer
Wasserstoffnetzinfrastruktur im
Rahmen des Wasserstoff-Kernnetzes
nach Absatz 1 ein oder mehrere
Unternehmen vorzuschlagen, das oder
die fur die Durchfihrung des Projektes
verantwortlich ist oder sind. Hierbei
muissen sie darstellen, dass der
Vorschlag die effizienteste Ldsung
darstellt. Sofern kein Unternehmen
einvernehmlich  vorgeschlagen wird
oder wenn der Vorschlag aus Grinden
der Effizienz, der
Realisierungsgeschwindigkeit oder aus

anderen im offentlichen Interesse
liegenden  Erwagungen von der
Bundesnetzagentur als nicht

zweckmaRig erachtet wird, kann die
Bundesnetzagentur im Rahmen der
Genehmigung nach Absatz 8 Satz 1
geeignete Unternehmen bestimmen.
Geeignet ist ein Unternehmen, wenn es
Uber die personelle, technische und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit  verfugt, um den

Netzbetrieb auf Dauer zu Netzbetrieb auf Dauer zZu
gewabhrleisten. Die mit der gewahrleisten. Die mit der
Genehmigung nach Absatz 8 Satz 1 zur Genehmigung nach Absatz 8 Satz 1 zur
Durchfuhrung bestimmten Durchflhrung bestimmten
Unternehmen sind zur Umsetzung der Unternehmen sind zur Umsetzung der
Projekte verpflichtet. § 65 Absatz 2a ist Projekte, deren planerische
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entsprechend anzuwenden. Satz 5 ist
nur far solche Unternehmen
anzuwenden, die erklart haben, dass
sie mit der  Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind.

Inbetriebnahme vor dem Ablauf des 31.
Dezember 2027 erfolgen soll und mit
deren Durchfiihrung bis zum Ablauf des
31. Dezember 2025 begonnen worden
ist, verpflichtet. § 65 Absatz 2a ist
entsprechend anzuwenden. Satz 5 ist
nur fur solche Unternehmen
anzuwenden, die erklart haben, dass
sie  mit der Aufnahme ihrer
Infrastruktureinrichtungen in das
Wasserstoff-Kernnetz  einverstanden
sind.

(8) Sind die Voraussetzungen der
Absatze 1, 2, 4, 5, 6 Satz 1 sowie des
Absatzes 7 erflllt, genehmigt die
Bundesnetzagentur das Wasserstoff-
Kernnetz. Die Genehmigung erfolgt
innerhalb von zwei Monaten nach
vollstandiger Antragstellung und st
durch die Bundesnetzagentur zu
verodffentlichen. Die Genehmigung nach
Satz 1 ergeht ausschlieldlich im
offentlichen Interesse. § 113b ist fur
erforderliche Ausbaumalnahmen des

Erdgasnetzes entsprechend
anzuwenden. Fur die genehmigten
Projekte gilt, sofern in einem

zukunftigen Netzentwicklungsplan nicht
etwas anderes festgestellt wird und sie
bis 2030 in Betrieb genommen werden,
dass sie energiewirtschaftlich
notwendig und vordringlich sind sowie
dass sie im Uberragenden o6ffentlichen
Interesse liegen. Projekte, deren
planerische Inbetriebnahme vor dem
Ablauf des 31. Dezember 2027 erfolgen
soll, werden im Netzentwicklungsplan
nur dberprift, sofern  mit ihrer
Durchfiihrung bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2025 noch nicht begonnen
worden ist.

(8) Sind die Voraussetzungen der
Absatze 1, 2, 4, 5, 6 Satz 1 sowie des
Absatzes 7 erflllt, genehmigt die
Bundesnetzagentur das Wasserstoff-
Kernnetz. Die Genehmigung erfolgt
innerhalb von 2zwei Monaten nach
vollstandiger Antragstellung und ist
durch die Bundesnetzagentur zu
veroffentlichen. Die Genehmigung ist
mit einem Vorbehalt einer
nachtraglichen Anderung entsprechend
Satz 7 zu versehen, wobei Absatz 4
Ziffer 3 keine Anwendung findet. Die
Genehmigung nach Satz 1 ergeht
ausschlief3lich im offentlichen
Interesse. § 113b ist fur erforderliche
Ausbaumalinahmen des Erdgasnetzes
entsprechend anzuwenden. Fur die
genehmigten Projekte gilt, sofern in
einem zuklnftigen
Netzentwicklungsplan  nicht etwas
anderes festgestellt wird und sie bis
2030 in Betrieb genommen werden,
dass sie energiewirtschaftlich
notwendig und vordringlich sind sowie
dass sie im Uberragenden offentlichen
Interesse liegen. Ergeben sich aus
zukUnftigen bestatigten
Netzentwicklungsplanen Anderungen
oder Ersetzungen von Projekten des
genehmigten Wasserstoff-Kernnetzes,
andert die Bundesnetzagentur die
Genehmigung des Wasserstoff-
Kernnetzes entsprechend im Rahmen
der Bestatigung des jeweiligen
Netzentwicklungsplanes gemafl® § 15d
Abs. 3. Projekte, deren planerische
Inbetriebnahme vor dem Ablauf des 31.
Dezember 2027 erfolgen soll, werden
im Netzentwicklungsplan nur tberprift,
sofern mit ihrer Durchflihrung bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2025 noch
nicht begonnen worden ist.

§ 28r Grundsatze der Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes und der Ent-
geltbildung; Abweichungsbefugnis der
Bundesnetzagentur und Kundigungs-

recht; Festlegungskompetenz



Autor
Begründung: 
Dies ist einer der Bausteine für die zeitliche Streckung. Damit besteht für die WKNB nur ein Verpflichtung bis Ende 2027 (Steuerungsfunktion über den NEP).

Autor
Begründung:
Ein weiterer Baustein der zeitlichen Streckung. Die BNetzA genehmigt den Kernnetzantrag mit Zieldatum 2032 unverändert. Über den Änderungsprozess im NEP wird auch eine Inbetriebnahme einzelner Projekte nach 2032 ermöglicht.

Autor
Begründung:
Auch ein Baustein der zeitlichen Streckung und Flexibilisierung. Hierüber wird sichergestellt, dass neue Erkenntnisse zum Wasserstoffhochlauf berücksichtigt werden, z.B. die Kraftwerksstrategie.


§ 28s Ausgleich des Amortisationskontos durch
die Bundesrepublik Deutsch- land und
Selbstbehalt der Wasser- stoff-
Kernnetzbetreiber".

e) Nach der Angabe zu § 28r wird fol-
gende Angabe eingeflgt:

.§28s Ausgleich des Amortisationskontos und
Selbstbehalt der Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber*.

§ 28r wird § 28q und in Absatz 3 Satz 1
werden die Worter ,Absatz 2 Satz 1°

durch die Worter ,Absatz 2 Satz 1 und
2" ersetzt.

Der bisherige § 28r wird § 28q und in
Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,Ab-
satz 2 Satz 1“ durch die Worter ,Ab-
satz 2 Satz 1 und 2“ ersetzt.

Nach §28g werden die folgenden
§§ 28r und 28s eingefligt:

Nach §28qg werden die folgenden
§§ 28r und 28s eingeflgt:

,§ 28r

S 28r

Grundsatze der Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes und der Ent-
geltbildung; Abweichungsbefugnis der
Bundesnetzagentur und Kiindigungs-

recht; Festlegungskompetenz

Grundsatze der Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes und der Ent-
geltbildung; Abweichungsbefugnis der
Bundesnetzagentur und Kundigungs-

recht; Festlegungskompetenz
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Kabinettvorlage

Beschliisse des Ausschusses fiir Klima

und Energie

(1) Die Errichtung und der Betrieb
des Wasserstoff-Kernnetzes nach
§ 28q wird Uber die von den Netznut-
zern fur den Zugang zu dem Wasser-
stoff-Kernnetz zu zahlenden kostenori-
entierten Entgelte finanziert. Dazu hat
die Bundesnetzagentur nach Maligabe
der nachfolgenden Vorschriften und un-
ter Berlcksichtigung eines im Auftrag
des Bundes erstellten Gutachtens zur
Validierung der Tragfahigkeit des nach-
folgend geregelten Finanzierungsmo-
dells einen intertemporalen Kostenallo-
kationsmechanismus durch Festlegung
nach § 29 Absatz 1 vorzugeben, der
eine Finanzierung des Wasserstoff-
Kernnetzes bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2055 ermdglicht. Sofern das in
Absatz 3 Satz 2 bezeichnete Amortisa-
tionskonto vor einer Beendigung nach
§ 28s Absatz 1 Satz 1 durch Entgelte
ausgeglichen ist, endet der intertempo-
rale Kostenallokationsmechanismus
zur Finanzierung des Wasserstoff-
Kernnetzes. Die Hohe der Entgelte fur
den Zugang zu dem Wasserstoff-Kern-
netz soll ab dem 1. Januar 2025 bun-
desweit einheitlich auf der Grundlage
der aggregierten Netzkosten aller Be-
treiber von Leitungsinfrastrukturen, die
Teil des Wasserstoff-Kernnetzes sind
(Wasserstoff-Kernnetzbetreiber),  be-
stimmt werden. Dazu hat jeder Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber seine Netzkos-
ten individuell nach MalRgabe des
§ 280 Absatz 1 Satz 3 zu ermitteln. Als
Netzkosten kénnen auch Vorlaufkosten
bertcksichtigt werden, die vor dem
1. Januar 2025 entstanden sind. Bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2027 be-
tragt die kalkulatorische Eigenkapital-
verzinsung 6,69 Prozent vor Steuern.
Mehr- oder Mindererlose, die den ein-
zelnen Wasserstoff-Kernnetzbetreibern
durch das bundesweit einheitliche Ent-
gelt entstehen, sind durch eine finanzi-
elle Verrechnung zwischen den Was-
serstoff-Kernnetzbetreibern auszuglei-
chen.

(1) Die Errichtung und der Betrieb
des Wasserstoff-Kernnetzes nach
§ 28q wird Uber die von den Netznut-
zern fur den Zugang zu dem Wasser-
stoff-Kernnetz zu zahlenden kostenori-
entierten Entgelte finanziert. Dazu hat
die Bundesnetzagentur nach Maligabe
der nachfolgenden Vorschriften und un-
ter Berlcksichtigung eines im Auftrag
des Bundes erstellten Gutachtens zur
Validierung der Tragfahigkeit des nach-
folgend geregelten Finanzierungsmo-
dells einen intertemporalen Kostenallo-
kationsmechanismus durch Festlegung
nach § 29 Absatz 1 vorzugeben, der
eine Finanzierung des Wasserstoff-
Kernnetzes bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2055 ermdglicht. Sofern das in
Absatz 3 Satz 2 bezeichnete Amortisa-
tionskonto vor einer Beendigung nach
§ 28s Absatz 1 Satz 1 durch Entgelte
ausgeglichen ist, endet der intertempo-
rale Kostenallokationsmechanismus
zur Finanzierung des Wasserstoff-
Kernnetzes. Die Hohe der Entgelte fir
den Zugang zu dem Wasserstoff-Kern-
netz soll ab dem 1. Januar 2025 bun-
desweit einheitlich auf der Grundlage
der aggregierten Netzkosten aller Be-
treiber von Leitungsinfrastrukturen, die
Teil des Wasserstoff-Kernnetzes sind
(Wasserstoff-Kernnetzbetreiber),  be-
stimmt werden. Dazu hat jeder Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber seine Netzkos-
ten individuell nach Malgabe des
§ 280 Absatz 1 Satz 3 zu ermitteln. Als
Netzkosten kdnnen auch Vorlaufkosten
bertcksichtigt werden, die vor dem
1. Januar 2025 entstanden sind. Bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2027 be-
tragt die kalkulatorische Eigenkapital-
verzinsung 6,69 Prozent vor Steuern.
Mehr- oder Mindererlose, die den ein-
zelnen Wasserstoff-Kernnetzbetreibern
durch das bundesweit einheitliche Ent-
gelt entstehen, sind durch eine finanzi-
elle Verrechnung zwischen den Was-
serstoff-Kernnetzbetreibern auszuglei-
chen.
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Kabinettvorlage

Beschliisse des Ausschusses fiir Klima

und Energie

(2) Um den zugigen Hochlauf des
Wasserstoffmarktes in der Bundesre-
publik Deutschland zu ermdéglichen und
das in § 28q Absatz 1 Satz 2 benannte
Ziel zu erreichen, hat die Bundesnetza-
gentur im Rahmen der Ausgestaltung
des intertemporalen Kostenallokations-
mechanismus nach Absatz 1 ein Hoch-
laufentgelt festzulegen. Die Festlegung
des Hochlaufentgelts nach Satz 1 soll
einen Ausgleich des Amortisationskon-
tos nach Absatz 3 Satz 2 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2055 gewahr-
leisten und die Wirkungen des Hochlau-
fentgelts auf die Nachfrage nach den
Transportkapazitaten des Wasserstoff-
Kernnetzes bertcksichtigen. Das Hoch-
laufentgelt kann insbesondere im Fall
von Kostensteigerungen beim Bau des
Wasserstoff-Kernnetzes mit dem durch
das Statistische Bundesamt veroffent-
lichten Verbraucherpreisgesamtindex
jahrlich indexiert werden.

(2) Um den zugigen Hochlauf des
Wasserstoffmarktes in der Bundesre-
publik Deutschland zu erméglichen und
das in § 28q Absatz 1 Satz 2 benannte
Ziel zu erreichen, hat die Bundesnetza-
gentur im Rahmen der Ausgestaltung
des intertemporalen Kostenallokations-
mechanismus nach Absatz 1 ein Hoch-
laufentgelt festzulegen. Die Festlegung
des Hochlaufentgelts nach Satz 1 soll
einen Ausgleich des Amortisationskon-
tos nach Absatz 3 Satz 4 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2055 gewahr-
leisten und die Wirkungen des Hochlau-
fentgelts auf die Nachfrage nach den
Transportkapazitaten des Wasserstoff-
Kernnetzes berticksichtigen. Das Hoch-
laufentgelt kann insbesondere im Fall
von Kostensteigerungen beim Bau des
Wasserstoff-Kernnetzes mit dem durch
das Statistische Bundesamt veroffent-
lichten Verbraucherpreisgesamtindex
jahrlich indexiert werden.
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(3) Weichen die mit dem kalender-
jahrlichen Hochlaufentgelt erzielten Er-
I6se und die aggregierten genehmigten
Kosten der Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber voneinander ab, hat die Bundes-
netzagentur jahrlich fir jeden Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber die Differenz
aus seinen genehmigten Kosten und
seinen erzielten Erlésen aus Entgelten
unter Berlcksichtigung der finanziellen
Verrechnung nach Absatz 1 Satz 8 zu
ermitteln. Diese Differenz ist zulasten
oder zugunsten eines Amortisations-
kontos zu verbuchen, das im Auftrag
des Bundes von einer kontofiihrenden
Stelle gefihrt wird, wobei im Fall einer
Differenz zulasten des Amortisations-
kontos entsprechende Zahlungen von
der vom Bund beauftragten kontofiih-
renden Stelle an den jeweiligen Was-
serstoff-Kernnetzbetreiber und im Fall
einer Differenz zugunsten des Amorti-
sationskontos entsprechende Zahlun-
gen des jeweiligen Wasserstoff-Kern-
netzbetreibers an die vom Bund beauf-
tragte kontofiihrende Stelle erfolgen.

(3) Weichen die mit dem kalender-
jahrlichen Hochlaufentgelt erzielten Er-
I6se und die aggregierten genehmigten
Kosten der Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber voneinander ab, hat die Bundes-
netzagentur jahrlich fir jeden Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber die Differenz
aus seinen genehmigten Kosten und
seinen erzielten Erlésen aus Entgelten
unter Berlcksichtigung der finanziellen
Verrechnung nach Absatz 1 Satz 8 zu
ermitteln. Diese Differenz ist zulasten
oder zugunsten eines Amortisations-
kontos zu verbuchen, das von einer
kontofiihrenden Stelle gefihrt wird. Die
kontoflihrende Stelle wird gemein-
schaftlich von den Wasserstoff-Kern-
netzbetreibern, die an dem intertempo-
ralen Kostenallokationsmechanismus
einschlief3lich der Nutzung des Amorti-
sationskontos zur Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes  teilnehmen,
beauftragt, wobei Auswahl oder Ande-
rung der kontofihrenden Stelle jeweils
im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium fur Wirtschaft und Klima-
schutz zu erfolgen hat und dabei nur
eine inlandische juristische Person des
Privatrechts beauftragt werden darf, de-
ren wirtschaftlicher Tatigkeitsbereich
sich fir die Dauer des Auftragsverhalt-
nisses auf die Forderung und

Unterstiitzung des
Wasserstoffhochlaufs und die
eigenstandige Fuhrung und Verwaltung
des Amortisati- onskontos,

insbesondere die Veranlassung der
damit verbundenen Zahlungen,
Geltendma- chung und Durchsetzung
von Anspri- chen sowie Wahrnehmung
der mit der Flhrung des
Amortisationskontos ver- bundenen
sonstigen Aufgaben be- schrankt. Im
Fall einer Differenz zulas- ten des
Amortisationskontos sind ent-
sprechende Zahlungen von der konto-
fuhrenden Stelle an den jeweiligen
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber und im
Fall einer Differenz zugunsten des
Amortisationskontos entsprechende
Zahlungen des jeweiligen Wasserstoff-
Kernnetzbetreibers an die kontoflh-
rende Stelle zu leisten. Die Zahlungen
der kontoflhrenden Stelle an die
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber sind als
nicht rickzahlbare Zuschisse zu
werten. Aufwendungen der
kontofihrenden Stelle, die im Zu-
sammenhang mit der FUhrung des
Amortisationskontos entstehen, sind



Autor
Begründung:�Weitere Konkretisierung der Tätigkeit der THE und Ermöglichung der Abbildung der Tätigkeit als Eigengeschäft. Reduzierung des Risikos, unter die Regulierung der BAFIN zu fallen.

Autor
Begründung:
Alle bisher vorgeschlagenen Regelungen führen nicht zu einer erfolgswirksamen Vereinnahmung bei den WKNB. 
Ohne eine solche ausdrückliche Regelung im Gesetz ergäbe sich eine Verbindlichkeit mit Rückstellungsverpflichtung auf Seiten der WKNB und damit wird die Projektrendite nahezu eliminiert. Das Ziel des intertemporalen Kosten-Allokations-mechanismus würde damit nicht erreicht werden, weshalb eine finale Investitionsentscheidung der Shareholder nicht möglich ist.
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den  Wasserstoff-Kernnetzbetreibern
anteilig zu Selbstkosten jahrlich in
Rechnung zu stellen. In- Hohe der
saldierten Betrdge der— bei der
kontoflihrenden Stelle entstandenen
und auf dem Amortisationskonto zu
erfassenden Posten hat die kon-
toflihrende Stelle zu jeder Zeit einen
vollumfanglichen Ausgleichsanspruch,
der durch die im Rahmen des



Autor
Begründung:�Diese Formulierung stellt sicher, dass THE zu jeder Zeit und vollumfänglich einen Ausgleichsanspruch in Höhe des Saldos des Amortisationskontos aktivieren kann (Verweis auf die nach Satz 4 ermittelte Differenz insoweit nicht umfassend genug) und gleichzeitig keine Verpflichtung bei den Kernnetzbetreibern ausgelöst wird, eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Siehe zudem oben bezüglich der nicht rückzahlbaren Zuschüsse.
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Kabinettvorlage

Beschliisse des Ausschusses fiir Klima

und Energie

intertemporalen Kosten-
allokationsmechanismus mit Amortisa-
tionskonto entstehenden Ubererldse,
subsidiar abgesichert durch die
Garantie des Bund, spatestens jedoch
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2055,
erfullt wird. Dieser Aus-
gleichsanspruch steht einem Vermo-
gensgegenstand im  Sinne  von
§ 246 Absatz 1 Satz 1 des Handelsge-
setzbuches gleich und ist in der Bilanz
unter dem Posten ,sonstige Vermo-
gensgegenstande® auszuweisen. Die
kontofuhrende Stelle schlieBt zum
Zweck der Zwischenfinanzierung des
Amortisationskontos als Darlehensneh-

merin eine oder mehrere
Darlehensvereinbarungen mit einer im
Auftrag des Bundes

zwischenfinanzierenden Stelle als
Darlehensgeberin ab. Samtliche
hinsichtlich der Darlehen nach Satz 8
anfallenden Zinsen, Kosten und Ent-
gelte werden von der Darlehensnehme-
rin getragen.

(4) Die Teilnahme am intertempo-
ralen Kostenallokationsmechanismus
einschlieBlich der Nutzung des Amorti-
sationskontos zur Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes ist davon ab-
hangig, dass der jeweilige Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber fur den Fall eines
Ausgleichs des Amortisationskontos
nach § 28s Absatz 1 unwiderruflich da-
rauf verzichtet, den auf ihn entfallenden
Selbstbehalt nach § 28s durch Entgelte
zu vereinnahmen.

(4) Die Teilnahme am intertempo-
ralen Kostenallokationsmechanismus
einschlielich der Nutzung des Amorti-
sationskontos zur Finanzierung des
Wasserstoff-Kernnetzes ist davon ab-
hangig, dass der jeweilige Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber fir den Fall eines
Ausgleichs des Amortisationskontos
nach § 28s Absatz 1 unwiderruflich da-
rauf verzichtet, den auf ihn entfallenden
Selbstbehalt nach § 28s durch Entgelte
zu vereinnahmen. Die Pflicht des Was-
serstoff-Kernnetzbetreibers, die Diffe-
renz nach Absatz 3 Satz 4 zugunsten
des Amortisationskontos zu zahlen,
geht im Falle einer vollstandigen oder
teilweisen Ubertragung von Leitungsinf-
rastruktur des Wasserstoff-Kernnetzes
auf den Erwerber Uber.
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Kabinettvorlage

Beschliisse des Ausschusses fiir Klima

und Energie

(5) Erstmalig zum 1. Januar 2028
und sodann alle drei Jahre fihrt die
Bundesnetzagentur eine Uberpriifung
des Hochlaufentgelts durch. Stellt die
Bundesnetzagentur bei der Uberprii-
fung fest, dass die tatsachliche Entwick-
lung des Wasserstoffhochlaufs oder
des Amortisationskontos erheblich von
den Annahmen abweicht, die der voran-
gegangenen Festlegung des Hochlau-
fentgelts zugrunde lagen, soll sie das
Hochlaufentgelt im Wege der Festle-
gung nach § 29 Absatz 1 so anpassen,
dass ein Ausgleich des Amortisations-
kontos nach Absatz 3 Satz 2 bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2055 durch
Entgelte ermoglicht wird. Ist ein Aus-
gleich des Amortisationskontos bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2055 nach
Auffassung der Bundesnetzagentur
nicht erreichbar, soll sie das Hochlauf-
entgelt so niedrig festlegen, dass es ei-
nen héchstmoglichen Gesamterlds er-
moglicht.

(5) Erstmalig zum 1. Januar 2028
und sodann alle drei Jahre fihrt die
Bundesnetzagentur eine Uberpriifung
des Hochlaufentgelts durch. Stellt die
Bundesnetzagentur bei der Uberpri-
fung fest, dass die tatsachliche Entwick-
lung des Wasserstoffhochlaufs oder
des Amortisationskontos erheblich von
den Annahmen abweicht, die der voran-
gegangenen Festlegung des Hochlau-
fentgelts zugrunde lagen, soll sie das
Hochlaufentgelt im Wege der Festle-
gung nach § 29 Absatz 1 so anpassen,
dass ein Ausgleich des Amortisations-
kontos nach Absatz 3 Satz 4 bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2055 durch
Entgelte ermoglicht wird. Ist ein Aus-
gleich des Amortisationskontos bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2055 nach
Auffassung der Bundesnetzagentur
nicht erreichbar, soll sie das Hochlauf-
entgelt so niedrig festlegen, dass es ei-
nen hdchstmoéglichen Gesamterlds er-
maglicht.

(6) Die Bundesnetzagentur kann
durch Festlegung nach § 280 Absatz 3
von einzelnen Vorgaben der Ab- satze
1,2 und 5 abweichende Rege- lungen
treffen. Die Wasserstoffnetzent-
geltverordnung vom 23. Novem- ber
2021 (BGBI. | S. 4955) ist mit Aus-
nahme von § 10 Absatz 3 und 4 so-
lange auf die Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber anzuwenden, bis die Bundes-
netzagentur durch Festlegung nach
§ 280 Absatz3 in Verbindung mit
§ 29 Absatz 1 anderes bestimmt.

(6) Die Bundesnetzagentur kann
durch Festlegung nach § 280 Absatz 3
von einzelnen Vorgaben der Ab- satze
1,2 und 5 abweichende Rege- lungen
treffen. Die Wasserstoffnetzent-
geltverordnung vom 23. Novem- ber
2021 (BGBI. | S. 4955) ist mit Aus-
nahme von § 10 Absatz 3 und 4 so-
lange auf die Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber anzuwenden, bis die Bundes-
netzagentur durch Festlegung nach
§ 280 Absatz3 in Verbindung mit
§ 29 Absatz 1 anderes bestimmt.
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(7) Ergibt sich infolge der Uber-
prufung nach Absatz 5, dass der Was-
serstoffhochlauf absehbar scheitert, ist
der Bund berechtigt, das Finanzie-
rungsmodell durch Kindigung des
Amortisationskontos zum 31. Dezem-
ber eines Kalenderjahres, erstmals zum
31. Dezember 2038, mit Wirkung zum
Ablauf des jeweiligen Folgejahres zu
beenden. Von einem absehbaren
Scheitern ist auszugehen, wenn ein
vom Bund beauftragtes wissenschaftli-
ches Gutachten feststellt, dass ein Ent-
gelt, das die von der Bundesnetzagen-
tur genehmigten Kosten der Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber decken wirde,
zum Ablauf des 31. Dezember 2055
noch deutlich Uber dem als marktgangig
einzuschatzenden Entgelt liegen wird.
Dies ist insbesondere dann anzuneh-
men, wenn sich die fur das Wasserstoff-
Kernnetz in dem in Absatz 1 Satz 2 be-
zeichneten initialen Gutachten zur Vali-
dierung der Tragfahigkeit des Finanzie-
rungsmodells des Amortisationskontos
unterstellte Transportkapazitatsauslas-
tung zum Zeitpunkt der Begutachtung
weder eingestellt hat noch absehbar im
Wesentlichen einstellen wird. Den Was-
serstoff-Kernnetzbetreibern ist hinsicht-
lich des in Satz 2 bezeichneten Gutach-
tens Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Bei der Auslbung des Kiindi-
gungsrechts nach Satz 1, der Beauftra-
gung des Gutachtens nach Satz 2 und
der Einholung von Stellungnahmen
nach Satz 3 wird der Bund jeweils durch
das Bundesministerium fir Wirtschaft
und Klimaschutz vertreten.

(7) Ergibt sich infolge der Uber-
prifung nach Absatz 5, dass der Was-
serstoffhochlauf absehbar scheitert, ist
der Bund berechtigt, das Finanzie-
rungsmodell durch Kindigung des
Amortisationskontos zum 31. Dezem-
ber eines Kalenderjahres, erstmals zum
31. Dezember 2038, mit Wirkung zum
Ablauf des jeweiligen Folgejahres zu
beenden. Von einem absehbaren
Scheitern ist auszugehen, wenn ein
vom Bund beauftragtes wissenschaftli-
ches Gutachten feststellt, dass ein Ent-
gelt, das die von der Bundesnetzagen-
tur genehmigten Kosten der Wasser-
stoff-Kernnetzbetreiber decken wirde,
zum Ablauf des 31. Dezember 2055
noch deutlich Uber dem als marktgangig
einzuschatzenden Entgelt liegen wird.
Dies ist insbesondere dann anzuneh-
men, wenn sich die fir das Wasserstoff-
Kernnetz in dem in Absatz 1 Satz 2 be-
zeichneten initialen Gutachten zur Vali-
dierung der Tragfahigkeit des Finanzie-
rungsmodells des Amortisationskontos
unterstellte Transportkapazitatsauslas-
tung zum Zeitpunkt der Begutachtung
weder eingestellt hat noch absehbar im
Wesentlichen einstellen wird. Den Was-
serstoff-Kernnetzbetreibern ist hinsicht-
lich des in Satz 2 bezeichneten Gutach-
tens Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Bei der Auslbung des Kiindi-
gungsrechts nach Satz 1, der Beauftra-
gung des Gutachtens nach Satz 2 und
der Einholung von Stellungnahmen
nach Satz 3 wird der Bund jeweils durch
das Bundesministerium fir Wirtschaft
und Klimaschutz vertreten.

(8) Sofern Wasserstoff-Kernnetz-
betreiber neben dem Wasserstoff-Kern-
netz weitere Wasserstoffnetze betrei-
ben, sind sie verpflichtet, fir das Was-
serstoff-Kernnetz eine getrennte Buch-
fihrung nach § 28k Absatz 2 vorzuneh-
men mit der MalRgabe, dass sie ge-
trennte Konten fihren und ein eigener
Tatigkeitsabschluss fur den Betrieb des
Wasserstoff-Kernnetzes  aufzustellen
und dem Abschlussprifer im Rahmen
der Jahresabschlussprifung vorzule-
gen ist.

(8) Sofern Wasserstoff-Kernnetz-
betreiber neben dem Wasserstoff-Kern-
netz weitere Wasserstoffnetze betrei-
ben, sind sie verpflichtet, fir das Was-
serstoff-Kernnetz eine getrennte Buch-
fuhrung nach § 28k Absatz 2 vorzuneh-
men mit der MalRgabe, dass sie ge-
trennte Konten fiihren und ein eigener
Tatigkeitsabschluss fiir den Betrieb des
Wasserstoff-Kernnetzes  aufzustellen
und dem Abschlussprifer im Rahmen
der Jahresabschlussprifung vorzule-
gen ist.
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(9) Die kontofiihrende Stelle hat
dem Bundesministerium fir Wirtschaft
und Klimaschutz sowie dem Bundesmi-
nisterium fur Finanzen auf Verlangen
unverzuglich Auskunft Gber den Stand
der Differenzen auf dem Amortisations-
konto nach Absatz 3 zu geben und Ein-
sicht der Bicher und Schriften zu ge-
statten.

§ 28s

§ 28s

Ausgleich des Amortisationskontos
und Selbstbehalt der Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber

Ausgleich des Amortisationskontos
durch die Bundesrepublik Deutschland
und Selbstbehalt der Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber

(1) Sofern das Amortisationskonto
bei Beendigung der Hochlauffinanzie-
rung bis zum Ablauf des 31. Dezem- ber
2055 oder bei der Kiindigung nach
§ 28r Absatz 7 Satz 1 einen Fehlbetrag
aufweist, gleicht der Bund diesen ge-
genuber der vom Bund beauftragten
kontofuhrenden Stelle aus. Dies ist
auch fir Betrage anzuwenden, die zwi-
schen dem fur die Ermittlung des Fehl-
betrages nach Satz 1 maligeblichen
Zeitpunkt und dem tatsachlichen Aus-
gleich entstehen.

(1 Sofern das Amortisa-
tionskonto bei Beendigung der Hoch-
lauffinanzierung bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2055 oder bei der Kundi-
gung nach § 28r Absatz 7 Satz 1 einen
Fehlbetrag aufweist, gleicht die Bun-
desrepublik Deutschland diesen gegen-
Uber der kontoflhrenden Stelle aus.
Dies ist auch flir Betrage anzuwenden,
die zwischen dem fir die Ermittlung des
Fehlbetrages nach Satz 1 malgebli-
chen Zeitpunkt und dem tatsachlichen
Ausgleich entstehen.
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(2) Sofern die kontoflh-
rende Stelle als Darlehensnehmerin
ihre Zahlungsverpflichtungen aus oder
im Zusammenhang mit einer Darle-
hensvereinbarung nach § 28r Ab- satz
3 Satz 8 bei Falligkeit nicht erflllt, hat
die Darlehensgeberin einen An- spruch
auf Ausgleich des falligen Betra- ges
gegen die Bundesrepublik
Deutschland. Der Anspruch nach Satz
1 umfasst neben der Darlehens-
forderung insbesondere Zinsen, samtli-
che Kosten, Entgeltanspriiche, berei-
cherungsrechtliche Ruickforderungsan-
spriche und Rulckabwicklungsanspru-
che, die im Zusammenhang mit der Ge-
wahrung eines Darlehens stehen. Die
Bundesrepublik Deutschland wird die
Darlehensgeberin von samtlichen Las-
ten, insbesondere samtlichen Schaden,
Forderungen der Darlehensnehmerin
oder Dritter, Aufwendungen und Kos-
ten, die der Darlehensgeberin im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss der
Gewahrung, der Durchfihrung, der
Klindigung oder einer Unwirksamkeit
der Darlehensvertrage entstehen, frei-
stellen. Der Anspruch nach den Satzen
1 und 3 wird jeweils fallig 90 Bankar-
beitstage nach Mitteilung der Darle-
hensgeberin an die Bundesrepub- lik
Deutschland, dass ein falliger An-
spruch gegentber der Darlehensneh-
merin nach Satz 1 oder ein Anspruch
der Darlehensgeberin nach Satz 3 be-
steht. Die Zahlungsverpflichtung nach
den Satzen 1 und 3 besteht jeweils un-
abhangig von der Rechtswirksamkeit
der Darlehensvereinbarung nach § 28r
Absatz 3 Satz 8 und unabhangig von
einem vorherigen RuUckgriff auf et-
waige Sicherheiten, einer Klage oder
sonstigen MalRnahmen der Darlehens-
geberin gegen die Darlehensnehmerin.
Die Bundesrepublik Deutschland kann
Zuruckbehaltungsrechte, Aufrech-
nungsrechte, Abzlge oder Gegenan-
spriche gegen den Anspruch nach
Satz 1 nur geltend machen, soweit
diese rechtskraftig festgestellt oder von
der Darlehensgeberin anerkannt sind.
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(2) Im Fall des Ausgleichs des
Amortisationskontos durch den Bund
nach Absatz 1 sind die Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber verpflichtet, gegen-
Uber der vom Bund beauftragten konto-
fuhrenden Stelle einen Selbstbehalt an
dem Fehlbetrag des Amortisationskon-
tos zu leisten. Der Fehlbetrag ergibt
sich aus der Summe der nach § 28r Ab-
satz 3 auf das Amortisationskonto ge-
buchten und verzinsten Betrage ohne
Ansehung von vorherigen Ausgleichs-
zahlungen und Zuschissen durch den
Bund, die der Verringerung des Fehlbe-
trages des Amortisationskontos dienen.
Der Selbstbehalt betragt bei Beendi-
gung der Hochlauffinanzierung zum
31. Dezember 2055 insgesamt 24 Pro-
zent des Fehlbetrages des Amortisati-
onskontos zu diesem Zeitpunkt und
wird zu diesem Zeitpunkt fallig. Der Be-
trag des Selbstbehalts nach Satz 3 ist
anteilig von den Wasserstoff-Kernnetz-
betreibern im Verhaltnis ihrer jeweiligen
prozentualen Beteiligung an den kumu-
lierten genehmigten Netzkosten nach
§ 280 des Wasserstoff-Kernnetzes bis
zum jeweiligen Beendigungszeitpunkt
zu tragen. Im Fall einer Kiindigung nach
§ 28r Absatz 7 Satz 1 hangt die Hohe
des Selbstbehalts vom Zeitpunkt des
Eintritts der Wirksamkeit der Kiindigung
ab, wobei der Selbstbehalt zum jeweili-
gen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Kundigung fallig wird. Die HOhe des
Selbstbehalts nach Satz 3 verringert
sich ausgehend von dem Ablauf der
Laufzeit des Amortisationskontos im
Jahr 2055 kalenderjahrlich um jeweils
0,5 Prozentpunkte. Satz 4 ist entspre-
chend anzuwenden.

(3) Im Fall des Aus-
gleichs des Amortisationskontos durch
die Bundesrepublik Deutschland nach
Absatz 1 sind die Wasserstoff-Kern-
netzbetreiber verpflichtet, gegeniber
der Bundesrepublik Deutschland einen
Selbstbehalt an dem Fehlbetrag des
Amortisationskontos zu leisten. Der
Fehlbetrag ergibt sich aus der Summe
der nach § 28r Absatz 3 auf das Amor-
tisationskonto gebuchten und verzins-
ten Betrage ohne Ansehung von vorhe-
rigen Ausgleichszahlungen und Zu-
schissen durch den Bund, die der Ver-
ringerung des Fehlbetrages des Amor-
tisationskontos oder der Erflillung des
Anspruchs nach Absatz 2 Satz 1 oder
Satz 3 dienen. Der Selbstbehalt betragt
bei Beendigung der Hochlauffinanzie-
rung zum 31. Dezember 2055 insge-
samt 15 Prozent des von der Bundesre-
publik Deutschland auszugleichenden
Fehlbetrages des Amortisationskontos
und wird zu diesem Zeitpunkt fallig.
Dabei wird der jeweilige Anteil des
Wasserstoff-Kernnetzbetreibers um die
kumulierten genehmigten Netzkosten
fur umgestellte Leitungsinfrastruktur
des jeweiligen Wasserstoff-
Kernnetzbetreibers reduziert. Der
Betrag des Selbstbehalts nach Satz 3
ist anteilig von den Wasserstoff-Kern-
netzbetreibern im Verhaltnis ihrer jewei-
ligen prozentualen Beteiligung an den
kumulierten genehmigten Netzkosten
nach § 280 des Wasserstoff-Kernnet-
zes bis zum jeweiligen Beendigungs-
zeitpunkt zu tragen. Im Fall einer Kun-
digung nach § 28r Absatz 7 Satz 1
hangt die Hohe des Selbstbehalts vom
Zeitpunkt des Eintritts der Wirksamkeit
der Kiindigung ab, wobei der Selbstbe-
halt zum jeweiligen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Kindigung fallig wird.
Die Hohe des Selbstbehalts nach Satz
3 verringert sich ausgehend von dem
Ablauf der Laufzeit des Amortisati-
onskontos im Jahr 2055 kalenderjahr-
lich um jeweils 0,5 Prozentpunkte.
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.



Autor
Begründung: Obwohl die Kernnetzbetreiber keinen Einfluss auf den Wasserstoffhochlauf haben, verbleibt durch den hohen Selbstbehalt ein unvorhersehbarer Teil des Hochlaufrisikos bei den Netzbetreibern. Da das Auslastungsrisiko des Wasserstoff-Kernnetzes stark durch die staatlich gesetzten marktlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen geprägt ist, kann der Selbstbehalt für die Netzbetreiber nicht bei 24 Prozent liegen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit seinen Vorgaben die Dimensionierung des Wasserstoff-Kernnetzes vorgegeben hat. In Verbindung mit einer niedrigeren Eigenkapitalverzinsung als im Strombereich führt dies zu einem unausgewogenen Chancen-Risiko-Verhältnis für die Investoren und verhindert Investitionsentscheidungen.

Die vom Bundesrat als Kompromiss vorgeschlagene Höhe von 15 Prozent und die Herausnahme der umgestellten Leitungen aus dem Selbstbehalt würde das Chancen-Risiko-Verhältnis deutlich verbessern. 

Autor
Begründung:
Reduzierung entsprechend des Beschluss des Bundesrats erhöht die Kapitalmarktfähigkeit deutlich.
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(3) Erfolgt vor Beendigung des ge-
samten Finanzierungsmodells zum 31.
Dezember 2055 oder vor einer Kundi-
gung nach § 28r Absatz 7 Satz 1 zum
entsprechend friiheren Zeitpunkt eine
vollstandige oder teilweise Ubertragung
der Leitungsinfrastruktur des Wasser-
stoff-Kernnetzes an einen anderen
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber oder ei-
nen Dritten, ist der Ubertragende Was-
serstoff-Kernnetzbetreiber vorbehaltlich
des Satzes 3 verpflichtet, spatestens
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Ubertragung einen Selbstbehalt an
die vom Bund beauftragte kontoflih-
rende Stelle zu leisten. Dieser Selbst-
behalt betragt 24 Prozent des auf ihn
nach Absatz 2 Satz 4 entfallenden An-
teils des Fehlbetrages des Amortisati-
onskontos zum Zeitpunkt des Eintritts
der Wirksamkeit der Ubertragung. Die
Pflicht zur Zahlung des Selbstbehalts
nach Satz 1 ist nicht anzuwenden, so-
fern der Erwerber in samtliche Rechte
und Pflichten des Ubertragenden Was-
serstoff-Kernnetzbetreibers  bezlglich
des Amortisationskontos, insbesondere
die Pflicht zur Tragung des Selbstbe-
halts nach Absatz 2, bei der Ubertra-
gung eintritt. Der Erwerber ist verpflich-
tet, der kontoflihrenden Stelle spates-
tens mit Unterzeichnung der schuld-
rechtlichen Vereinbarung, die der Uber-
tragung nach Satz 1 zugrunde liegt,
durch geeignete Kennzahlen seine wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit nachzu-
weisen und darzulegen, dass er die da-
mit einhergehenden Rechte und Pflich-
ten aus dem Amortisationskonto Uber-
nehmen und insbesondere den Selbst-
behalt nach Absatz 2 leisten kann. Der
Ubertragende Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber ist verpflichtet, bis spatestens
zum Tag der Unterzeichnung der vorge-
nannten schuldrechtlichen Vereinba-
rung der vom Bund beauftragten konto-
fuhrenden Stelle eine von der Bundes-
netzagentur bestatigte Aufstellung der
bei ihm aufgelaufenen kumulierten ge-
nehmigten Netzkosten nach § 280 vor-
zulegen. Sofern die jeweiligen Ver-
pflichtungen nach den Satzen 4 und 5
nicht erflllt sind, ist der Ubertragende
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber ver-
pflichtet, den Selbstbehalt nach Satz 2
zu leisten. Die Pflicht zur Tragung des
Selbstbehalts nach den Satzen 1 und 2

4) Erfolgt vor Beendi-
gung des gesamten Finanzierungsmo-
dells zum 31. Dezember 2055 oder vor
einer Kindigung nach § 28r Absatz 7
Satz 1 zum entsprechend friiheren Zeit-
punkt eine vollstandige oder teilweise
Ubertragung der Leitungsinfrastruktur
des Wasserstoff-Kernnetzes an einen
anderen Wasserstoff-Kernnetzbetrei-
ber oder einen Dritten, ist der Ubertra-
gende Wasserstoff-Kernnetzbetreiber
vorbehaltlich des Satzes 3 verpflichtet,
spatestens zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Ubertragung einen
Selbstbehalt an die Bundesrepublik
Deutschland zu leisten, wobei diese
Zahlung im Rahmen einer spateren
Selbstbehaltsberechnung angerechnet
wird. Dieser Selbst- behalt betragt-15
Prozent des auf ihn nach Absatz 3'Satz
4  entfallenden An- teils des
Fehlbetrages des Amortisati- onskontos
zum Zeitpunkt des Eintritts der
Wirksamkeit der Ubertragung. Ab- satz
3 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Pflicht zur Zahlung des
Selbstbehalts nach Satz 1 ist nicht an-
zuwenden, sofern der Erwerber in
samtliche Rechte und Pflichten des
Ubertragenden Wasserstoff-Kernnetz-
betreibers bezlglich des Amortisations-
kontos, insbesondere die Pflicht zur
Tragung des Selbstbehalts nach Ab-
satz 3, bei der Ubertragung eintritt. Der
Erwerber ist verpflichtet, dem Bund,
vertreten durch das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Klimaschutz, spates-
tens mit Unterzeichnung der schuld-
rechtlichen Vereinbarung, die der Uber-
tragung nach Satz 1 zugrunde liegt,
durch geeignete Kennzahlen seine wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit nachzu-
weisen und darzulegen, dass er die da-
mit einhergehenden Rechte und Pflich-
ten aus dem Amortisationskonto Uber-
nehmen und insbesondere den Selbst-
behalt nach Absatz 3 leisten kann. Der
Ubertragende Wasserstoff-Kernnetzbe-
treiber ist verpflichtet, bis spatestens
zum Tag der Unterzeichnung der vorge-
nannten schuldrechtlichen Vereinba-
rung dem Bund, vertreten durch das
Bundesministerium fur Wirtschaft und
Klimaschutz, eine von der Bundesnetz-
agentur bestatigte Aufstellung der bei
ihm aufgelaufenen kumulierten geneh-
migten Netzkosten nach § 280 vorzule-
gen. Sofern die jeweiligen Verpflichtun-
gen nach den Satzen 5 und 6 nicht er-
fullt sind, ist der (bertragende



Autor
Begründung:
Die Zahlung des Verkäufers auf den Selbstbehalt muss bei der endgültigen Berechnung des Selbstbehaltes angerechnet werden.

Autor
S. o.

Autor
Begründung:
S.o.
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ist bei Einstellung des Betriebs der Lei-
tungsinfrastruktur des Wasserstoff-
Kernnetzes vor Beendigung des ge-
samten Finanzierungsmodells entspre-
chend mit der Malligabe anzuwenden,
dass auf den Zeitpunkt der Einstellung
des Betriebs abzustellen ist. Erfolgt die
Einstellung des Betriebs nach Satz 7
aufgrund oder im Rahmen einer Eroff-
nung eines Insolvenzverfahrens, kann
die betroffene Leitungsinfrastruktur zu-
lasten des Amortisationskontos abge-
schrieben werden, sofern keine vorhe-
rige Ubertragung nach Satz 1 erfolgt.
Der Restwertanspruch nach Satz 8 ent-
steht in der Hohe des kalkulatorischen
Restwerts der Leitungsinfrastruktur ab-
zuglich des Selbstbehalts nach Satz 2.

Wasserstoff-Kernnetzbetreiber ver-
pflichtet, den Selbstbehalt nach Satz 2
zu leisten. Die Pflicht zur Tragung des
Selbstbehalts nach den Satzen 1 und 2
ist bei Einstellung des Betriebs der Lei-
tungsinfrastruktur des Wasserstoff-
Kernnetzes vor Beendigung des ge-
samten Finanzierungsmodells entspre-
chend mit der Maligabe anzuwenden,
dass auf den Zeitpunkt der Einstellung
des Betriebs abzustellen ist. Erfolgt die
Einstellung des Betriebs nach Satz 8
aufgrund oder im Rahmen einer Eroff-
nung eines Insolvenzverfahrens, kann
die betroffene Leitungsinfrastruktur zu-
lasten des Amortisationskontos abge-
schrieben werden, sofern keine vorhe-
rige Ubertragung nach Satz 1 erfolgt.
Der Restwertanspruch nach Satz 9 ent-
steht in der H6he des kalkulatorischen
Restwerts der Leitungsinfrastruktur ab-
zuglich des Selbstbehalts nach Satz 2.
Die auRerplanmaRige Abschreibung ist
auf' den Selbstbehalt der anderen
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber  nach
Absatz 2 nicht erhéhend anzurechnen.

(4) Sofern die Wasserstoff-Kern-
netzbetreiber im Fall einer Kindigung
des Amortisationskontos durch den
Bund nach § 28r Absatz 7 Satz 1 nicht
Uber die notwendigen finanziellen Mittel
zur Begleichung des Selbstbehalts ver-
fligen, sind die Wasserstoff-Kernnetz-
betreiber, die an dem intertemporalen
Kostenallokationsmechanismus ein-
schlieBlich der Nutzung des Amortisati-
onskontos zur Finanzierung des Was-
serstoff-Kernnetzes teilnehmen, ge-
meinschaftlich verpflichtet, dem Bund
ihr jeweiliges Eigentum am Wasser-
stoff-Kernnetz gegen Zahlung des kal-
kulatorischen Restwerts abziglich des
Selbstbehalts, der sich nach Absatz 2
bemisst, zu Ubertragen. Sofern der Be-
trieb des Wasserstoff-Kernnetzes fort-
gefihrt wird, kénnen die Wasserstoff-
Kernnetzbetreiber eine aullerplanma-
Rige Abschreibung zulasten des Amor-
tisationskontos bis zur H6he der regu-
lierten  kalkulatorischen  Restwerte
durchflhren. Die au3erplanmaRige Ab-
schreibung ist auf den Selbstbehalt
nach Absatz 2 erhéhend anzurechnen.”

(5) Sofern die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber
im Fall einer Kindigung des
Amortisationskontos durch den Bund nach §
28r Absatz 7 Satz 1 nicht Uber die
notwendigen finanziellen Mittel zur
Begleichung des Selbstbehalts ver- fugen,
sind die Wasserstoff-Kernnetz- betreiber, die
an dem intertemporalen
Kostenallokationsmechanismus ein-
schlieRlich der Nutzung des Amortisati-
onskontos zur Finanzierung des Was-
serstoff-Kernnetzes teilnehmen, ge-
meinschaftlich verpflichtet, dem Bund ihr

jeweiliges Eigentum am Wasser- stoff-
Kernnetz gegen Zahlung des kal-
kulatorischen  Restwerts abziglich des

Selbstbehalts, der sich nach Absatz 2
bemisst, zu Ubertragen. Sefern—derBetrieb

Wasserstoff-

Anderenfalls  kénnen die
Kernnetzbetreiber eine aulerplanmaliige
Abschreibung zulasten des Amor-

tisationskontos bis zur Hohe der regulierten
kalkulatorischen Restwerte durchfiihren. Die
aullerplanmalige Abschreibung ist auf den
Selbstbehalt nach Absatz 2 nicht erhéhend
anzurechnen.



Autor
Begründung:
Damit kann eine konsortiale Haftung vermieden werden, die eine Kapitalmarktfähigkeit  des Systems verhindern würde.

Autor
Begründung:
Auch im Fall der Einstellung des Betriebs muss ein Totalverlust des Investments ausgeschlossen sein.
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4.

In § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11|4. § 59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
wird die Angabe ,§§ 28p, 28q und 28r* andert:

durch die Angabe ,§§ 28p und 28q" er-

setzt.

a) In Nummer 9 wird die Angabe ,§§
15a, 15b“ durch die Angabe ,§§
15a bis 15f* ersetzt.

b) In Nummer 11 wird die Angabe
»8§ 28p, 28q und 28r* durch die An-
gabe ,8§§ 28p und 28q“ ersetzt.
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Begrindung

Zur Bezeichnung des Gesetzentwurfs

Die Bezeichnung des vorliegenden Gesetzentwurfs lautet nunmehr “Zweites Anderungsge-
setz zum EnWG*. Die Zahlung hat sich geandert, nachdem sich die Bezeichnung des bis-
herigen Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes
geandert hat.

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 Buchstabe d)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 2

Zu § 28r Absatz 3

In der neuen Formulierung wird in Satz 2 klargestellt, dass das Amortisationskonto bei einer
privatrechtlichen Stelle gefuhrt werden soll. In Satz 3 wird diese kontofuhrende Stelle naher
konkretisiert als inlandische Person des Privatrechts. Damit wird die Umsetzung des Mo-
dells sichergestellt. Um zu vermeiden, dass sich der subsidiare Ausgleichsanspruch in
§ 28s Absatz 1 auf Uber das Amortisationskonto hinausgehende Geschaftsfelder erstreckt,
wird als Voraussetzung statuiert, dass sich das Betatigungsfeld in der Aufgabe der Flihrung
des Amortisationskontos erschopft.

Satz 4 regelt, dass die kontofiihrende Stelle von den am Finanzierungsmodell teilnehmen-
den Wasserstoff-Kernnetzbetreibern gemeinschaftlich beauftragt wird. Die gemeinschaftli-
che Beauftragung der kontofuhrenden Stelle durch diese ist sachgerecht, da das Finanzie-
rungsmodell des Wasserstoff-Kernnetzes privatwirtschaftlich realisiert werden soll. Eine pri-
vatwirtschaftliche kontofihrende Stelle und deren Bestimmung dient daher dem Zweck und
Ziel, den das Finanzierungsmodell verfolgt. Aufgrund der Verpflichtung der Bundesrepublik
Deutschland nach § 28s Absatz 1 einen etwaigen Fehlbetrag auf dem Amortisationskonto
ggfs. vollstandig auszugleichen, wird das Erfordernis des Einvernehmens des Bundesmi-
nisteriums fur Wirtschaft und Klimaschutz eingeftihrt.

Fur die Umsetzung des angelegten Finanzierungsmechanismus sind vertragliche Abreden
zwischen den Wasserstoff-Kernnetzbetreibern und der kontofihrenden Stelle erforderlich.
In diesen ist die Ausreichung der Zahlungen aus dem Amortisationskonto an die Kernnetz-
betreiber durch die kontoflihrende Stelle zu regeln. Denn dabei handelt es sich um privat-
rechtliche Zahlungen zwischen privaten Rechtssubjekten.

Die eingefuigten Regelungen in Satz 5 ist erforderlich, damit die Aufwendungen der konto-
fuhrenden Stelle im Amortisationskonto verbucht werden konnen. Daflr ist erforderlich,
dass diese Aufwendungen den Wasserstoff-Kernnetzbetreibern zu Selbstkosten durch die
kontoflihrende Stellung in Rechnung gestellt werden kdnnen. Der eingefigte Satz 6 ist er-
forderlich, damit die kontoflihrende Stelle, die die Zahlungen an die Wasserstoff-Kernnetz-
betreiber ausreicht, einen vollumfanglichen Ausgleichsanspruch gegen das System des in-
tertemporalen Kostenallokationsmechanismus hat, den sie entsprechend in ihrer Bilanz ak-
tivieren kann. Der Anspruch auf Ubererldse bei den Netzbetreibern ist durch der subsidigre
Ausgleichs-pflicht der Bundesrepublik Deutschland nach § 28s Absatz 1 Satz 1 werthaltig.
Aufgrund dessen erfolgt die handelsrechtliche Klarstellung der Einordnung des Ausgleichs-
anspruches in Satz 7.
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Es wird ein neuer Satz 8 eingefiigt. Dieser wird erforderlich, da die Zwischenfinanzierung
des Amortisationskontos durch Darlehen einer das Amortisationskonto im Auftrag des Bun-
des zwischenfinanzierenden Stelle als Darlehensgeberin und der kontofuhrenden Stelle als
Darlehensnehmerin erfolgen soll. Satz 9 stellt klar, dass samtliche Zinsen, Kosten und Ent-
gelte aus oder im Zusammenhang mit den Darlehen von der Darlehensnehmerin getragen
werden, wobei diese Kosten in das Amortisationskonto einflie3en.

Zu § 28r Absatz 4

Die aufgenommene Formulierung in Satz 2 dient der Klarstellung, dass die Pflicht nach
§ 28r Absatz 3 Satz 3 zur Zahlung der Differenzen in das Amortisationskonto bei teilweiser
oder vollstandiger Ubertragung von Teilen des Wasserstoff-Kernnetzes bestehen bleibt.
Nach § 28s Absatz 4 Satz 3 besteht die Mdglichkeit fir am Amortisationskonto teilneh-
mende Wasserstoff-Kernnetzbetreiber, ihren Anteil am Wasserstoff-Kernnetz zu Utbertra-
gen. Um sicherzustellen, dass die Rickflliisse in das Amortisationskonto in der Phase, in
der das Hochlaufentgelt oberhalb des kostendeckenden Entgeltes liegt, nicht durch eine
vollstéandige oder teilweise Ubertragung von Teilen des Wasserstoff-Kernnetzes vereitelt
werden, geht die Pflicht der Zahlungen der Differenzen auf den Erwerber Gber. Etwaig ge-
leistete Zahlungen des Selbstbehalts sind bei der Bemessung der Hohe der Zahlung der
Differenz mindernd zu berucksichtigen.

Zu § 28s

Zu Absatz 2

Es wird ein neuer § 28s Absatz 2 eingeflihrt. Dieser regelt, dass sofern die kontoflihrende
Stelle ihre Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit einer Darlehensver-
einbarung nach § 28r Absatz 3 Satz 7 bei Falligkeit nicht erfullt, der das Amortisationskonto
im Auftrag des Bundes zwischenfinanzierenden Stelle als Darlehensgeberin ein Anspruch
auf Erstattung gegen die Bundesrepublik Deutschland zusteht. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Darlehensgeberin aus dem oder den Darlehen, die sie der kontofiihren-
den Stelle als Darlehensnehmerin einrdumt, keine wirtschaftlichen Risiken tragt und von
samtlichen Risiken und Nachteilen in Verbindung mit der Darlehensgewahrung freigestellt
wird. Weitere Einzelheiten der Absicherung der das Amortisationskonto im Auftrag des Bun-
des zwischenfinanzierenden Stelle werden in einer Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Darlehensgeberin geregelt.

Zu Absatz 3

In der neuen Formulierung wird klargestellt, dass Anspruchsgegnerin der Zahlung des
Selbstbehalts die Bundesrepublik Deutschland ist. Die Bundesrepublik Deutschland gleicht
nach § 28s Absatz 1 Satz 1 einen etwaig bestehenden Fehlbetrag auf dem Amortisations-
konto vollstandig aus. Da nach dem Ausgleich kein Fehlbetrag mehr auf dem Amortisati-
onskonto verbleibt, ist der von den Wasserstoff-Kernnetzbetreiber zu tragende Selbstbehalt
gegenlber der Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Damit wird die Absicherung des
Finanzierungsmodells bei gleichzeitiger Méglichkeit des Regresses gegeniber den Was-
serstoff-Kernnetzbetreibern umgesetzt. Es wird klargestellt, dass Zahlungen der Bundesre-
publik Deutschland an die Darlehensgeberin nach Absatz 2 nicht mindernd auf den Selbst-
behalt anzurechnen sind.

Zu Absatz 4

Die Anderungen ergeben sich daraus, dass Anspruchsgegnerin des Selbstbehalts die Bun-
desrepublik Deutschland ist, dementsprechend missen die entsprechenden Nachweise
gegenltber dem Bund, vertreten durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klima-
schutz erbracht werden. Auch fiir einen etwaigen Selbstbehalt im Rahmen einer Zahlung
aufgrund einer vollstandigen oder teilweisen Ubertragung bzw. einer Betriebseinstellung
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wird geregelt, dass etwaige Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland auf den Anspruch
nach Absatz 2 nicht die HOhe des Selbstbehalts mindern.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 4 Buchstabe a)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Der Verweis ist aufgrund der Einflgung
der neuen §§ 15a bis 15f EnWG durch dieses Gesetz anzupassen.
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